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Arbeitsmarktservice

Arbeitsmarktservice Graz West und Umgebung Auskunft:

Zollgasse 4 Telefon.:

8020 Graz Eer'\;f?&
-Mail: a

Eingangsstempel:

Ausgabedatum: 22. August 2022 Rickgabe bis: 19. September 2022

Fachkréftestipendium

Begehren um Gewahrung im Sinne des § 34b in Verbindung mit § 34 Arbeitsmarktservicegesetz

fur den Zeitraum vom | N - |

Férderungswerberin/Férderungswerber

Vor- und Familien-/Nachname SV-Nummer

— S ——————
Wohnadresse (Stralte, Hausnummer, Stiege, Tirnummer) Telefon

T L
Postleitzahl Ort

| I

Héchste abgeschlossene Ausbildung

L

Bankverbindung'

|Z| Auszahlung auf die dem AMS bereits bekannte Bankverbindung

IBAN | A

Zutreffendes bitte ankreuzen!
' Gilt fiir alle Uberweisungen an die Férderungswerberin/den Férderungswerber durch das Arbeitsmarktservice.
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amsG462
Notiz
Die BRL FKS regelt im Punkt 6.3.2.2. (gemäß § 34b Abs. 1 Punkt 3. AMSG). dass für die förderbaren Personenkreise eine Qualifikation unter dem FH-Niveau vorliegen muss. Das AMS definiert deswegen das Qualifikationsniveau anhand des NQR https://www.qualifikationsregister.at/nqr-register/nqr-zuordnungen/. Qualifikationsstufen 6-8 sind FH-Niveau und somit kein förderbarer Personenkreis. Meisterin/Meister ist auf Stufe 6 und damit betroffen, also nicht förderbar. 


Ausbildung

Titel der Ausbildung

Férderungswerberin/Férderungswerber

Verfiigen Sie tber ein Einkommen?’ L] ja [ ] nein

Beziehen Sie Kinderbetreuungsgeld? L] ja (] nein

Checkliste fiir erforderliche Unterlagen

Zur Bearbeitung des Begehrens werden folgende Unterlagen benétigt:

L] Sozialversicherungsnummer
[] Staatsbirgerschaftsnachweis

Einkommensnachweis(e)

Lohn-/Gehaltsbestéatigung, Einheitswertbescheid, Pacht- bzw. Ubergabevertrage,
Einkommens-/Umsatzsteuerbescheid

Nachweis(e) Uber Beginn und Ende, MalRnahmenstunden, Praktika

Bestatigung Uber Selbstlernzeiten beim und unter Aufsicht des Ausbildungsinstituts
Nachweis der Erflllung der Aufnahmevoraussetzungen

Nachweis der Karenzierung

Nachweis der Ruhendstellung des Gewerbes

Nachweis, welche Ausbildungsteile fur den Abschluss fehlen

O ddooot

sonstige Nachweise

Verpflichtungserklarung

Die Forderungswerberin/der Férderungswerber verpflichtet sich gegenuber dem
Arbeitsmarktservice,

1. den Nicht-Antritt der Ausbildung unverztglich der zusténdigen regionalen Geschéftsstelle des
Arbeitsmarktservice bekannt zu geben;

2. wahrend des Férderungszeitraumes jede Unterbrechung wegen eines Krankenstandes (sofort
und bei Beendigung), die Wiederholung von Ausbildungsabschnitten, eine vorzeitige
Beendigung der Ausbildung, jede Anderung der Kontaktdaten (Wohnsitz, Name,...), der

? Einkunfte aus selbststandiger oder unselbststéndiger Tatigkeit, Ertrdge aus land- oder forstwirtschaftlichen
Betrieben, Invaliditats- oder Berufsunfahigkeitspension, Pension wegen dauernder Erwerbsunfahigkeit.
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amsG462
Notiz
wichtig ist, dass die angegebene Ausbildung die gleiche Bezeichnung trägt wie in der Ausbildungsliste

amsG462
Notiz
wie gehabt bitte die Ausbildung / den Ausbildungszweig für die Teilnehmer_innen separat bestätigen:
*Name der Ausbildung
*Dauer
*Wochenstundenausmaß


Qs

Bankverbindung, des Einkommens und eine Pensionsbeantragung unverziglich der
zustandigen regionalen Geschaftsstelle des Arbeitsmarktservice bekannt zu geben;

samtliche Umstande und Ereignisse, die der Teilnahme an der Ausbildung entgegenstehen oder
einen erfolgreichen Abschluss verhindern kénnen, unverziglich dem Arbeitsmarktservice zu
melden;

das Ergebnis des Ausbildungsabschlusses (positiver oder negativer Abschluss) unverzuglich der
zustandigen regionalen Geschaftsstelle des Arbeitsmarktservice bekannt zu geben;

dem Arbeitsmarktservice zum Zweck der Zwischen- oder Endprifung eine Bescheinigung des
Ausbildungserfolges oder - wenn die Ausbildung keine solche Bescheinigung vorsieht - das
Formular ,Zwischen-/Endbericht” bis spatestens 2 Wochen nach den vereinbarten
Zwischenberichtsterminen, nach Ende des Férderungszeitraumes oder nach vorzeitigem Ende
der Ausbildung vorzulegen, da anderenfalls gemaf § 38 Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG)
bereits ausbezahlte Beihilfenbetrage riickgefordert werden miissen.

Die Forderungswerberin/der Férderungswerber nimmt zur Kenntnis, dass

1.

10.

die Begehrenseinbringung im Original zu erfolgen hat, d. h. personlich, postalisch oder per
eAMS-Konto. Eine Ubermittiung per eMail ohne qualifizierte Signatur am Begehren oder per Fax
kann nur der zeitgerechten Begehrenseinbringung dienen. In der Folge ist das Original zu
Ubermitteln;

bei Nicht-Einlangen des Begehrens innerhalb der vereinbarten Riickgabefrist, keine Beihilfe
gewahrt werden kann;

die rechtsverbindliche Entscheidung Uber die begehrte Beihilfe ausschlieRlich in Form einer
schriftlichen Mitteilung durch die zustandige Geschéaftsstelle des Arbeitsmarktservice erfolgt. Im
Falle der Gewahrung der Beihilfe gelten die Verpflichtungserklarung und die in dieser Mitteilung
getroffenen Regelungen als vereinbart. Auf die Gewahrung von Beihilfen besteht geman

§ 34 (3) Arbeitsmarktservicegesetz (AMSG) kein Rechtsanspruch;

das Arbeitsmarktservice nicht verpflichtet ist, die Ubereinstimmung zwischen IBAN und
Kontowortlaut zu prifen;

die Auszahlung der Férderung binnen 60 Tagen ab Vorlage eines ordnungsgemafien und
vollstédndigen Verwendungsnachweises erfolgt;

bei Eintritt eines Zahlungsverzuges durch das Arbeitsmarktservice, Verzugszinsen in der Héhe
von 4% p.a. vereinbart sind;

Uber den Anspruch aus der gewahrten Férderung weder durch Abtretung, Anweisung oder
Verpfandung noch auf andere Weise verfugt werden darf;

die Gewahrung eines Fachkraftestipendiums nur bei Vollzeitausbildungen die zur Ganze in
Osterreich absolviert werden méglich ist, die durchschnittlich mindestens 20
MaRnahmenstunden pro Woche (ber die gesamte Ausbildungsdauer umfassen und mindestens
drei Monate dauern;

zur Anzahl der Ma3nahmenstunden Selbstlernzeiten nur dann hinzugerechnet werden, wenn
diese beim und unter Aufsicht des Ausbildungsinstituts stattfinden. Diese Selbstlernzeiten sind
durch das Ausbildungsinstitut zu bestatigen. Im Ausbildungsprogramm vorgesehene
ausbildungsfreie Zeiten werden nicht in die Ermittlung der MalRnahmenstunden einbezogen;

das Fachkraftestipendium fir die Dauer der Teilnahme an der Ausbildung, langstens flr drei
Jahre (= 1.096 Tage) gebuhrt, wobei innerhalb dieser drei Jahre maximal eine Wiederholung
eines Ausbildungsteiles zulassig ist, sofern die Ausbildung trotz der Wiederholung innerhalb von
vier Jahren abgeschlossen werden kann. Fur Ausbildungen die l&nger als drei Jahre dauern,
gebihrt fir den dartber hinausgehenden Zeitraum kein Fachkraftestipendium;
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11. bei Unterbrechungen von mehr als 2 Monaten (62 Tagen) eine neuerliche Begehrenstellung
erforderlich ist und die Férderungsvoraussetzungen erneut geprift werden;

12. im Falle der Unterbrechung wegen eines Krankenstandes ab dem 22. Tag kein
Fachkraftestipendium, sondern eine Leistung aus der Krankenversicherung gebhrt;

13. im Falle einer Beihilfengewahrung aufgrund vorsatzlich bzw. grob fahrlassig gemachter
unwahrer Angaben oder Verschweigen mafRgeblicher Tatsachen die empfangenen
Beihilfenbetrage zurlickzuzahlen sind, und mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen ist;

14. im Falle einer Nicht-Einhaltung des Abtretungs-, Anweisungs-, Verpfandungsverbotes oder
sonstigen Verfugungsverbotes die ausbezahlten Beihilfenbetrage zurtickzuerstatten sind und
der Anspruch auf bewilligte Beihilfenbetrage erlischt;

15. Personen in einem o6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis gemal § 1 Abs. 2 lit. b
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AIVG) nicht forderbar sind;

16. parallel zum Fachkraftestipendium keine weiteren Beihilfen des Arbeitsmarktservice oder
Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung gewahrt werden.® Der Fortbezug von
Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe gemaR § 12 Abs. 5 Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AIVG) ist moglich und wird auf das Fachkraftestipendium angerechnet;

17. das Fachkraftestipendium bei Ausbildungsausschluss oder Ausbildungsabbruch eingestellt wird
und gegebenenfalls bereits ausbezahlte Beihilfenbetrage rtickgefordert werden;

18. unberechtigt empfangene Beihilfenbetrage mit sofortiger Wirkung entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen mit zukinftig geblhrenden Leistungen aus der
Arbeitslosenversicherung bzw. weiteren Beihilfen gegenverrechnet werden;

19. das Arbeitsmarktservice im Zusammenhang mit der Férderungsanbahnung und -abwicklung
personenbezogene Daten verarbeitet. Weiterfilhrende Informationen zur Datenverarbeitung
durch das Arbeitsmarktservice finden sich in der Datenschutzerklarung fur
Forderungsnehmerinnen und Férderungsnehmer unter www.ams.at/datenschutz.

Ort, Datum Unterschrift der Foérderungswerberin/
des Forderungswerbers

® Ausnahmen: Beihilfe zu den Kurskosten gemal} Bundesrichtlinie Aus- und Weiterbildungsbeihilfen (BEMO) fur
Personen mit maximal Pflichtschul-Abschluss und Kinderbetreuungsbeihilfe (KBH).
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